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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2018/12/0025 B 4. Dezember 2019 RS 1

Stammrechtssatz

Ein Beamter wird sowohl bei Einstellung einer Pauschalierung von Nebengebühren als auch bei deren Neubemessung

bis auf null in keinem subjektiven Recht auf (Pauschal-)Verrechnung von Nebengebühren verletzt (vgl. VwGH

13.3.2013, 2012/12/0087).
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